


a) auf Dritt -Webseiten und -Apps entstehende personenbezogene Daten der Klagepartei, 

ob direkt oder in gehashter Form übertragen, d. h.

E-Mail der Klagepartei 

Telefonnummer der Klagepartei 

Vorname der Klagepartei 

Nachname der Klagepartei 

Geburtsdatum der Klagepartei 

Geschlecht der Klagepartei 

Ort der Klagepartei 

Externe IDs anderer Werbetreibender (von der Meta Ltd. „external_ID” genannt) 

IP-Adresse des Clients 

User-Agent des Clients (d. h. gesammelte Browserinformationen) 

interne Klick-ID der Meta Ltd. 

interne Browser-ID der Meta Ltd. 

Abonnement-ID 

Lead-ID 

anon_id 

sowie folgende personenbezogene Daten der Klagepartei

b) auf Webseiten 

die URLs der Webseiten samt ihrer Unterseiten 

der Zeitpunkt des Besuchs 

der „Referrer“ (die Webseite, über die der Benutzer zur aktuellen Webseite ge-

kommen ist)

die von der Klagepartei auf der Webseite angeklickten Buttons sowie 

weitere von der Meta „Events“ genannte Daten, die die Interaktionen der Klage-

partei auf der jeweiligen Webseite dokumentieren 

c) in mobilen Dritt-Apps 
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 der Name der App sowie 

der Zeitpunkt des Besuchs 

die von der Klagepartei in der App angeklickten Buttons sowie 

die von der Meta „Events“ genannte Daten, die die Interaktionen der Klagepartei 

in der jeweiligen App dokumentieren 

mit Hilfe der Meta Business Tools zu erfassen, an die Server der Beklagten weiterzuleiten, 

die Daten dort zu speichern und anschließend zu verwenden.

2. Die Beklagte wird verurteilt, die über die aktuelle Speicherung hinausgehende Verarbeitung 

i. S. d. Art. 4 Nr. 2 DSGVO sämtlicher unter der Ziffer 1. aufgeführten, seit dem 01.01.2020 

bereits von der Beklagten verarbeiteten personenbezogenen Daten bei Meidung eines für 

jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 

250.000,00 Euro, ersatzweise an ihrem gesetzlichen Vertreter zu vollstreckender Ord-

nungshaft oder einer an ihrem gesetzlichen Vertreter zu vollstreckender Ordnungshaft bis 

zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu zwei Jahren, bis zur Erfüllung des Lö-

schungsanspruchs nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens zu unterlassen, ins-

besondere diese nicht an Dritte zu übermitteln.

3. Die Beklagte wird verpflichtet, sämtliche gemäß Ziffer 1. a) seit dem 01.01.2020 bereits ge-

speicherten personenbezogenen Daten der Klagepartei einen Monat nach rechtskräftigem 

Abschluss des Verfahrens vollständig zu löschen und der Klagepartei die Löschung zu be-

stätigen sowie sämtliche gemäß den Ziffern 1. b) und 1. c) seit dem 01.01.2020 bereits ge-

speicherten personenbezogenen Daten vollständig zu anonymisieren oder wahlweise 

nach Wahl der Beklagten zu löschen.

4. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klagepartei 2.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 29.11.2023 zu zahlen.

5. Die Beklagte wird verurteilt, die Klagepartei von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in 

Höhe von 713,76 EUR brutto freizustellen.

6. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

7. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin und die Beklagte zu jeweils 50 % zu tra-

gen.

8. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, für die Klägerin jedoch nur gegen Sicherheitsleistung 

in Höhe von 4.500,00 EUR. Die Klägerin darf die Vollstreckung der Beklagten durch Sicher-

heitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 110 % des aufgrund des Urteils gegen sie voll-

12 O 23/24 - Seite 3  -



streckbaren Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit 

in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Beschluss

Der Streitwert wird auf 7.000,00 € festgesetzt.

Tatbestand

Die Parteien streiten über Feststellungs-, Unterlassungs-, Löschungs- und Schadensersatzan-

sprüche im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten der Klagepartei 

durch die Beklagte.

Die in Dublin, Irland, geschäftsansässige Beklagte betreibt für Nutzer in der Europäischen Union 

u. a. das soziale Netzwerk Instagram. Dieses Netzwerk ermöglicht es den Nutzern nach ihrer 

Registrierung, persönliche Profile u. a. mit Fotos und Videos zu erstellen sowie mit anderen Nut-

zern in Kontakt zu treten. Um ein Konto zu registrieren und anschließend zu nutzen, muss ein zu-

künftiger Nutzer den Nutzungsbedingungen (Anlage B2) zustimmen. In den Nutzungsbedingun-

gen wird den Nutzern ein Link zur Datenschutzrichtlinie (Anlage K1) bereitgestellt. 

Als Gegenleistung für die Nutzung ihres Sozialnetzwerks fordert die Beklagte kein Geld. Sie er-

zielt Einnahmen insbesondere dadurch, dass sie Werbetreibenden die Möglichkeit bietet, gegen 

Entgelt Anzeigen auf ihren Sozialnetzwerken zu schalten. Wenn ein Nutzer dieser Sozialnetzwer-

ke über die Einstellung „Informationen von Werbepartnern zu deinen Aktivitäten“ seine Einwilli-

gung erteilt hat, stimmt die Beklagte die angezeigte Werbung zur Effektivierung ihres Geschäfts-

modells spezifisch auf die Interessen dieses Nutzers ab (sog. personalisierte Werbung). Sie wer-

tet hierzu Daten aus, die Nutzer in ihrem Profil direkt zur Verfügung gestellt haben, die während 

der Verwendung ihrer Netzwerke durch den Nutzer entstanden sind (sog. On-Site-Daten) und 

solche, die ihr von Drittunternehmen übermittelt wurden (sog. Off-Site-Daten).

Für die Übermittlung der Off-Site-Daten bietet die Beklagte den Drittunternehmen verschiedene 

digitale Werkzeuge, die sog. Meta Business Tools (bestehend aus „Meta Pixel“, „App Events über 

Facebook-SDK“, „Conversions API“ und „App Events API“) an, die diese für ihre Webseiten bzw. 
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die URLs der Webseiten samt ihrer Unterseiten 

der Zeitpunkt des Besuchs 

der „Referrer“ (die Webseite, über die der Benutzer zur aktuellen 

Webseite gekommen ist),

die von der Klagepartei auf der Webseite angeklickten Buttons sowie 

weitere von der Meta „Events“ genannte Daten, die die Interaktio-

nen der Klagepartei auf der jeweiligen Webseite dokumentie-

ren 

c) in mobilen Dritt-Apps 

 der Name der App sowie 

der Zeitpunkt des Besuchs 

die von der Klagepartei in der App angeklickten Buttons sowie 

die von der Meta „Events“ genannte Daten, die die Interaktionen 

der Klagepartei in der jeweiligen App dokumentieren;

2. die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung 

vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise an 

ihrem gesetzlichen Vertreter zu vollstreckender Ordnungshaft oder einer an ihrem ge-

setzlichen Vertreter zu vollstreckender Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wieder-

holungsfall bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, auf Drittseiten und -Apps außerhalb der 

Netzwerke der Beklagten personenbezogene Daten der Klagepartei gemäß dem Antrag 

zu 1. mit Hilfe der Meta Business Tools zu erfassen, an die Server der Beklagten weiter-

zuleiten, die Daten dort zu speichern und anschließend zu verwenden;

3. die Beklagte zu verurteilen, die über die aktuelle Speicherung hinausgehende Verarbei-

tung im Sinne des Art. 4 Nr. 2 DSGVO sämtlicher unter dem Antrag zu 1 a), b) und c) 

aufgeführten, seit dem 01.01.2020 bereits von der Beklagten verarbeiteten personenbe-

zogenen Daten bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht fest-

zusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 Euro, ersatzweise an ihrem gesetzli-

chen Vertreter zu vollstreckender Ordnungshaft oder einer an ihrem gesetzlichen Vertre-

ter zu vollstreckender Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfall bis zu 
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zwei Jahren, bis zur Erfüllung des Löschungsanspruchs nach rechtskräftigem Ab-

schluss des Verfahrens zu unterlassen, insbesondere diese nicht an Dritte zu übermit-

teln;

4. die Beklagte zu verpflichten, sämtliche gemäß dem Antrag zu 1. a) seit dem 

01.01.2020 bereits gespeicherten personenbezogenen Daten der Klagepartei einen 

Monat nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens vollständig zu löschen und der 

Klagepartei die Löschung zu bestätigen sowie sämtliche gemäß den Anträgen zu 1. b) 

sowie zu 1. c) seit dem 01.01.2020 bereits gespeicherten personenbezogenen Daten 

vollständig zu anonymisieren oder wahlweise nach Wahl der Beklagten zu löschen;

5. die Beklagte zu verurteilen,  an die Klagepartei eine angemessene Entschädigung in 

Geld, deren Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, die aber mindestens 

5.000,00 Euro beträgt, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basis-

zinssatz seit dem 29.11.2023, zu zahlen;

6. die Beklagte zu verurteilen, die Klagepartei von vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten 

in Höhe von 1.295,43 EUR freizustellen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist insbesondere der Ansicht, die Einholung einer Einwilligung der Klagepartei zur Übermitt-

lung von Off-Site-Daten mittels der Meta Business Tools obliege allein den Drittunternehmen, die 

die Meta Business Tools eingebunden und insoweit den zugrunde liegenden Nutzungsbedingun-

gen der Beklagten zugestimmt haben. Allein die Drittunternehmen seien für die Erhebung und 

Übermittlung der Daten an die Beklagte verantwortlich; deren Verhalten sei der Beklagten nicht 

zurechenbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen den Parteien 

gewechselten Schriftsätze nebst den dazu eingereichten Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgründe

I. 

Die Klage ist überwiegend zulässig und, soweit zulässig, in dem aus dem Tenor ersichtlichen 
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Umfang begründet.

1. Die Klage ist überwiegend zulässig, insbesondere ist das Landgericht Berlin international, 

sachlich und örtlich zuständig sowie das mit den Klageanträgen zu 2. und zu 3. verfolgte Unter-

lassungsbegehren hinreichend bestimmt. Demgegenüber ist der auf Feststellung gerichtete Kla-

geantrag zu 1. unzulässig.

a.Das Gericht ist nach §§ 23 Nr. 1, 71 Abs. 1 GVG sachlich zuständig. Da der Kläger als Verbrau-

cher handelt, folgt die internationale Zuständigkeit deutscher Gerichte und die örtliche Zuständig-

keit des Landgerichts Stuttgart aus Art. 17 Abs. 1 c), Art. 18 Abs. 1 Alt. 2 EuGVVO. Die internatio-

nale Zuständigkeit ergibt sich im Übrigen auch aus Art. 79 Abs. 2 Satz 1 DSGVO.

b. Die Klageanträge zu 2. und zu 3. sind hinreichend bestimmt im Sinne des § 253 Abs. 2 Nr. 2 

ZPO.

Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist ein Klageantrag hinreichend bestimmt, wenn er den erhobenen 

Anspruch konkret bezeichnet, dadurch den Rahmen der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis 

(§ 308 ZPO) absteckt, Inhalt und Umfang der materiellen Rechtskraft der begehrten Entscheidung 

(§ 322 ZPO) erkennen lässt, das Risiko eines Unterliegens des Klägers nicht durch vermeidbare 

Ungenauigkeit auf den Beklagten abwälzt und schließlich eine Zwangsvollstreckung aus dem Ur-

teil ohne eine Fortsetzung des Streits im Vollstreckungsverfahren erwarten lässt (vgl. BGH, Urteil 

vom 21. März 2018 – VIII ZR 68/17 –, juris Rn. 15 m. w. N.). Dies bedeutet bei einem Unterlas-

sungsantrag insbesondere, dass dieser nicht derart undeutlich gefasst sein darf, dass die Ent-

scheidung darüber, was dem Beklagten verboten ist, letztlich dem Vollstreckungsgericht überlas-

sen bleibt (vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2024 – VI ZR 10/24 –, juris Rn. 52 f.).

Diesen Anforderungen genügt beide Klageanträge trotz ihrer weiten Formulierung. Sie lassen 

sich unter Heranziehung des Klageantrags zu 1. dahin auslegen, dass die Klagepartei der Be-

klagten

- das Erfassen ihrer personenbezogener Daten im Sinne des Klageantrags zu 1. auf 

Drittseiten und -Apps,

- die Weiterleitung ihrer personenbezogenen Daten im Sinne des Klageantrags zu 1., die auf 

Drittseiten und -Apps erfasst wurden, an die Beklagte,

- die Speicherung ihrer personenbezogenen Daten im Sinne im Sinne des Klageantrags zu 

1., die auf Drittseiten und -Apps erfasst und an die Beklagte weitergeleitet wurden sowie
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- jegliche weitere Verwendung ihrer bei der Beklagten gespeicherten personenbezogenen 

Daten im Sinne im Sinne des Klageantrags zu 1., die auf Drittseiten und -Apps erfasst und 

an die Beklagte weitergeleitet wurden, insbesondere in Form der Individualisierung sowie 

Weiterleitung an Dritte

verbieten lassen möchte (vgl. LG Aschaffenburg, Hinweisbeschluss vom 14. Januar 2025 – 31 O 

98/24 –, S. 3 f., auffindbar in den klägerischen Anlagen, wie auch die sonstigen im Nachfolgenden 

ohne Fundstelle aufgeführten Urteile).

c. Feststellung

Der Klageantrag zu 1. ist indes unzulässig. 

Selbst wenn man zugunsten der Klagepartei ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis unterstell-

te (dies bereits ablehnend: LG Stuttgart, Urteil vom 5. Februar 2025 – 27 O 190/23 –, juris 

Rn. 52 ff.), mangelte es jedenfalls an dem notwendigen Feststellungsinteresse im Sinne des 

§ 256 Abs. 1 ZPO.

§ 256 Abs. 1 ZPO setzt für die Erhebung einer Klage auf Feststellung des Bestehens oder Nicht-

bestehens eines gegenwärtigen Rechtsverhältnisses voraus, dass der Kläger insoweit ein recht-

liches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung hat (vgl. nur BGH, Urteil vom 19. November 

2014 – VIII ZR 79/14 –, juris Rn. 28 f.). Ist dem Kläger allerdings eine Klage auf Leistung möglich 

und zumutbar und erschöpft sie das Rechtsschutzziel, fehlt ihm grundsätzlich das Feststellungs-

interesse, weil er im Sinne einer besseren Rechtsschutzmöglichkeit den Streitstoff in einem Pro-

zess klären kann (sog. Vorrang der Leistungsklage, vgl. nur BGH, Versäumnisurteil vom 21. Fe-

bruar 2017 – XI ZR 467/15 –, juris Rn. 14 ff.). Dies kann ausnahmsweise anders sein, wenn 

schon das Feststellungsverfahren unter dem Gesichtspunkt der Prozesswirtschaftlichkeit zu ei-

ner sinnvollen und sachgemäßen Erledigung der aufgetretenen Streitpunkte führt, vor allem weil 

zu erwarten steht lässt, dass der Beklagte bereits auf Feststellungsurteil hin leisten bzw. unter-

lassen wird und daher eine erneute Inanspruchnahme der Gerichte zur Durchsetzung des An-

spruchs ausgeschlossen werden kann (vgl. nur BGH, Urteil vom 5. Oktober 2021 – VI ZR 136/20 

–, juris Rn. 15).

Im vorliegenden Fall kann die Klagepartei, wie ihre Anträge zu 2., zu 3. und zu 4. zeigen, ohne 

Weiteres auf Unterlassung und Löschung der im Feststellungsantrag benannten personenbezo-

genen Daten klagen. Vor diesem Hintergrund ist ein darüber hinausgehendes Interesse, zusätz-

lich die Unzulässigkeit der streitgegenständlichen Datenverarbeitung festzustellen, weder von der 

12 O 23/24 - Seite 10  -



Klagepartei vorgetragen noch ersichtlich. Vielmehr wird die Unzulässigkeit der Verarbeitung der 

im Antrag zu 1. genannten personenbezogenen Daten inzident im Rahmen der Voraussetzungen 

der Unterlassungs- und Löschungsanträge mitgeprägt (vgl. LG Stuttgart, Urteil vom 24. Oktober 

2024 – 12 O 170/23 –, juris Rn. 59). Daneben sind auch keine Anhaltspunkte nicht ersichtlich, 

dass die Beklagte ihre Datenverarbeitungspraxis auf ein bloßes Feststellungsurteil einstellen und 

die bislang verarbeiteten Daten löschen wird.

2. Die Klage hat, soweit sie zulässig ist, in der Sache weitgehend Erfolg.

Der Klagepartei stehen gegen die Beklagte die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, 

Löschung bzw. Anonymisierung, Schadensersatz und Freistellung in dem Umfang zu, der aus 

dem Tenor hervorgeht.

a. Unterlassung

Die Klagepartei kann verlangen, dass es die Beklagte unterlässt, die in Ziffer 1. genannten perso-

nenbezogenen Daten mithilfe der Meta Business Tools erhebt, an ihre Server weiterleitet, dort 

speichert, weiterverarbeitet (insbesondere individualisiert) und an Dritte weiterleitet.

aa. Die DSGVO ist räumlich (Art. 3 Abs. 1 DSGVO) und, da die von der Beklagten verarbeiteten 

Informationen personenbezogene Daten der Klagepartei enthalten, auch sachlich (Art. 2 Abs. 1 

DSGVO) anwendbar. In zeitlicher Hinsicht folgt die Anwendbarkeit daraus, dass ausschließlich 

die Datenverarbeitung in einem nach dem Inkrafttreten der DSGVO am 25.05.2018 (Art. 99 Abs. 2 

DSGVO) liegenden Zeitraum, nämlich ab dem 01.01.2020, streitgegenständlich ist.

bb. Ob sich dieser Anspruch im Fall einer – wie hier – unrechtmäßigen Datenverarbeitung aus 

den Art. 17 Abs. 1, 79 DSGVO (vgl. ausf. LG Ellwangen (Jagst), Urteil vom 27. Februar 2025 – 2 

O 222/24 –, S. 28) oder aus einer entsprechenden Anwendung des § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB in 

Verbindung mit § 823 Abs. 1 BGB, Art. 2 Abs. 1 GG ergibt, kann letztlich dahinstehen. Denn je-

denfalls die Ansicht, nach der die DSGVO keine Unterlassungsansprüche kenne und dennoch ei-

nen Rückgriff auf nationales Rechts sperre, überzeugt nicht. Andernfalls würde nicht nur das in 

der DSGVO verankerte und bereits in den Erwägungsgründen zum Ausdruck kommende Ziel un-

terlaufen, einen umfassenden Schutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten von natürli-

chen Personen zu gewährleisten. Vielmehr wäre dem Betroffenen entgegen Art. 79 Abs. 1 DS-

GVO auch jegliche Möglichkeit genommen, dem Verantwortlichen eine unrechtmäßige Datenver-

arbeitung für die Zukunft effektiv zu verbieten (vgl. ausf. LG Aschaffenburg, Hinweisbeschluss 

vom 14. Januar 2025 – 31 O 98/24 –, S. 5 f.).

12 O 23/24 - Seite 11  -



Da die Voraussetzungen für die Beklagte auch begehrte Unterlassung liegen vor, weil die Beklag-

te die personenbezogenen Dateien nach der von der Kammer anzunehmenden Sachlage rechts-

widrig erhoben, entgegengenommen, gespeichert, individualisiert und an Dritte weitergeleitet hat.

Im Einzelnen:

(1) Bei sämtlichen im Klageantrag zu 1. genannten Daten handelt es sich unzweifelhaft um Infor-

mationen, die sich auf die Klagepartei beziehen, diese jedenfalls indirekt identifizierbar machen 

und somit als personenbezogene Daten im Sinne des Art. 4 Nr. 1 DSGVO zu qualifizieren sind.

(2) Die Beklagte ist im Hinblick auf die mittels der Meta Business Tools übermittelten und an-

schließend von ihr weiterverarbeiteten sowie weitergeleiteten personenbezogenen Daten (ge-

meinsam) Verantwortlicher im Sinne der Art. 4 Nr. 7, 26 Abs. 1 Satz 1 DSGVO.

Gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist Verantwortlicher diejenige natürliche oder juristische Person, Be-

hörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 

und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Eine gemeinsame Ver-

antwortung besteht nach Art. 26 Abs. 1 Satz 1 DSGVO, wenn zwei oder mehr Verantwortliche 

gemeinsam die Zwecke und die Mittel der Verwendung festlegen. Ziel dieser Bestimmungen ist 

es, durch eine weite Definition des Begriffs des „Verantwortlichen“ einen wirksamen und umfas-

senden Schutz der betroffenen Personen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urteil vom 29. Juli 2019 – 

C-40/17 –, juris Rn. 66 m. w. N.).

Daran gemessen ist die Beklagte gemeinsam mit den jeweiligen Webseiten- bzw. Appanbietern, 

die die Meta Business Tools implementiert haben, verantwortlich für die dadurch erfolgte Erhe-

bung und Übermittlung personenbezogener Daten.

Nach der Rechtsprechung des EuGH in Sachen „Fashion ID“ ist in einer Situation, in welcher ein 

Webseitenbetreiber in seine Website ein Social Plugin einbindet, das den Browser des Besu-

chers dieser Website veranlasst, Inhalte des Anbieters dieses Plugins anzufordern und hierzu 

personenbezogene Daten des Besuchers an diesen Anbieter zu übermitteln, sowohl der Websei-

tenbetreiber als auch der Plugin-Ersteller verantwortlich. Dem liegt zugrunde, dass diese durch 

die bewusste Einbindung des Plugins mit dem Ziel, verbesserte Produktwerbung anzubieten, 

über Zweck und Mittel der Erhebung personenbezogener Daten und deren Weitergabe durch 

Übermittlung entscheiden (vgl. EuGH, Urteil vom 29. Juli 2019 – C-40/17 –, juris Rn. 75 ff.). Diese 

Argumentation ist auf die streitgegenständlichen Meta Business Tools ohne Weiteres zu übertra-

gen (so auch LG Aschaffenburg, Hinweisbeschluss vom 14. Januar 2025 – 31 O 98/24 –, S. 6 f.; 
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LG Landau, Versäumnisurteil vom 26. Februar 2024 – 2 O 239/23 –, S. 11 f.; LG München I, Urteil 

vom 27. Januar 2025 – 6 O 14304/23 –, S. 14).

Darüber hinaus ist die Beklagte unzweifelhaft (allein) verantwortlich für die anschließende Spei-

cherung und Individualisierung der über die Meta Business Tools erhaltenen Off-Site-Daten.

(3) Anders als die Beklagte meint, hat die Klagepartei ausreichend zu ihrer individuellen Betroffen-

heit durch die streitgegenständliche Datenverarbeitung vorgetragen.

Es genügt hierfür, dass sich die Klagepartei auf allgemeine Informationen zum Geschäftsmodell 

der Beklagten, zum Vorgehen in technischer Hinsicht sowie der – wegen der Vielzahl von Web-

seiten (“30 % bis 40 % der Webseiten weltweit“), in denen unstreitig Meta Business Tools imple-

mentiert sind – erheblichen Wahrscheinlichkeit einer Betroffenheit von Nutzern durch die streitge-

genständliche Datenverarbeitung gestützt hat. Kenntnisse dazu, auf welchen Dritt-Webseiten 

(bzw. Servern) die Meta Business Tools der Beklagten tatsächlich einsetzt werden, und damit in 

der Folge Vortrag dazu, welche dieser Webseiten die Klagepartei im Einzelnen aufgesucht hat, 

kann von ihr mangels Zumutbarkeit nicht erwartet werden. Da eine serverseitige Implementierung 

der Meta Business Tools unstreitig selbst von technischen versierten Nutzern eine Datenerhe-

bung gar nicht erkannt werden kann, wäre die Klagepartei nämlich andernfalls faktisch gezwun-

gen, der Beklagten ihr gesamtes Internetnutzungsverhalten offenzulegen. Zudem benötigt die Be-

klagte diese Angaben für ihre Verteidigung nicht: Es bedarf lediglich der Überprüfung ihrer Daten-

banken, um zu sehen ob und welche Datensätze der Klagepartei sie von einem ihrer Vertrags-

partner erhalten hat (vgl. LG Aachen, Urteil vom 21. November 2024 – 12 O 470/23 –,  S. 9; LG 

Ellwangen (Jagst), Urteil vom 27. Februar 2025 – 2 O 222/24 –, S. 27 f.; LG Karlsruhe, Hinweis-

beschuss vom 28. Juni 2024 – 20 O 35/23 –, S. 3; LG Lübeck, Urteil vom 10. Januar 2025 – 15 O 

269/23 –, juris Rn. 135 ff.)

(4) Die gesamte Datenverarbeitung durch die Beklagte erfolgte rechtswidrig.

Im Ausgangspunkt ist bereits die Sammlung und Entgegennahme der von Drittunternehmen 

stammenden personenbezogenen Daten als „Erheben“ durch die Beklagte im Sinne von Art. 4 

Nr. 2 DSGVO zu qualifizieren, weil sie diese Daten gezielt (auch) für eine personalisierte Werbe-

einblendung generiert (so auch LG Aschaffenburg, Hinweisbeschluss vom 14. Januar 2025 – 31 

O 98/24 –, S. 6 f.; LG München I, Urteil vom 27. Januar 2025 – 6 O 14304/23 –, S. 13). 

Offen bleiben kann dabei, ob die Drittanbieter insoweit in jedem Fall eine ausreichende – d. h. hin-

reichend bestimmte und transparente – Einwilligung der Klagepartei eingeholt haben. Hierauf 

12 O 23/24 - Seite 13  -



kommt es nicht entscheidend an, weil die Beklagte diese Daten zudem gespeichert und individua-

lisiert hat. Diese weitergehende Art der Datenverarbeitung wäre aber selbst von einer unterstell-

ten rechtswirksamen Einwilligung in eine Weiterleitung von Daten, die Drittanbieter eingeholt hät-

ten, nicht erfasst (so auch LG Stuttgart, Urteil vom 5. Februar 2025 – 27 O 190/23 –, juris Rn. 76 

und 80 ff.).

Die Datenspeicherung, -individualisierung und Weiterleitung an Dritte betreffend liegt weder eine 

gesonderte Einwilligung der Klagepartei gemäß Art. 6 Abs. 1 a) vor noch ist diese Verarbeitung 

der Off-Site-Daten durch einen der in Art. 6 Abs. 1 b) bis f) DSGVO normierten Rechtfertigungs-

gründe gedeckt.

(4.1) Von einer insoweit erteilten Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO ist nicht auszugehen. 

Die Klagepartei hat in Abrede gestellt, eine solche Einwilligung jemals erteilt zu haben. Dennoch 

hat die Beklagte, ungeachtet der sie als Verantwortliche treffenden Darlegungs- und Beweislast 

(vgl. EuGH, Urteil vom 4. Juli 2023 – C-252/21 –, juris Rn. 152 und 154; Urteil vom 24. Februar 

2022 – C-175/20 –, juris Rn. 77), zu einer rechtswirksamen Einwilligung nichts vorgetragen. 

Ohnehin hätte die Klagepartei eine derartige Einwilligung jedenfalls konkludent mit der Einrei-

chung der Klage widerrufen. Hiermit hat sie unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass 

sie nicht (mehr) will, dass die Beklagte auf Basis der Meta Business Tools ihre personenbezoge-

nen Daten speichert und weiterverarbeitet. Vor diesem Hintergrund ist auch irrelevant, ob die Klä-

gerin in ihren Instagram-Einstellungen die Cookies von Drittanbietern zugelassen hat oder welche 

sonstigen Einstellungen sie dort getätigt oder nicht getätigt hat (vgl. LG Münster, Urteil vom 29. 

Januar 2025 – 4 O 241/23 –, S. 16). Dies gilt im Übrigen gleichermaßen für die vorherige Erhe-

bung und Übermittlung an die Beklagte.

(4.2) Eine Notwendigkeit nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO scheidet aus. 

Dass die Speicherung und Personalisierung der personenbezogenen Daten objektiv unerlässlich 

sind, um dem Nutzer die Dienste des sozialen Netzwerks Instagram zur Verfügung zu stellen, 

vermag die Kammer nicht zu erkennen. Derartiges hat die Beklagte auch nicht vorgetragen. 

Schließlich stellt sie es ihren Nutzern – bei fortbestehendem Nutzungsvertrag – gerade frei, der 

Verwendung von Off-Site-Daten für personalisierte Werbung zu widersprechen; in diesem Fall 

wäre ein Rückgriff auf diese Daten aber gar nicht erforderlich (so auch LG Stuttgart, Urteil vom 5. 

Februar 2025 – 27 O 190/23 –, juris Rn. 76 und 80 ff.).

(4.3) Eine Rechtfertigung gern. Art. 6 Abs. 1 c) bis e) DSGVO kommt ebenfalls nicht in Betracht, 
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da weder eine rechtliche Verpflichtung noch ein öffentliches oder lebenswichtiges Interesse zur 

entsprechenden Datenverarbeitung ersichtlich oder dargetan ist.

(4.4) Eine nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO vorzunehmende Interessenabwägung fällt ebenfalls nicht 

zugunsten der Beklagten aus. 

Dem berechtigten Interesse der Beklagten an einem „profitablen Dienst" kommt kein höheres Ge-

wicht zu, als dem Recht der Nutzer auf Datensicherheit und -minimierung sowie informationelle 

Selbstbestimmung (so auch LG Landau, Versäumnisurteil vom 26. Februar 2024 – 2 O 239/23 –, 

S. 12). Der EuGH hat insoweit bereits entschieden, dass auch wenn die Dienste eines sozialen 

Online-Netzwerks unentgeltlich sind, der Nutzer dieses Netzwerks vernünftigerweise nicht damit 

rechnen könne und müsse, dass dessen Betreiber seine personenbezogenen Daten ohne seine 

Einwilligung zum Zweck der Personalisierung der Werbung verarbeitet oder sogar noch umfängli-

cher nutzt. Daher sei davon auszugehen, dass die Interessen und Grundrechte eines solchen 

Nutzers bereits gegenüber dem Interesse dieses Betreibers an einer solchen Personalisierung 

der Werbung, mit der er seine Tätigkeit finanziert, überwiegen, so dass die von ihm zu solchen 

Zwecken vorgenommene Verarbeitung nicht unter Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO fallen könne (vgl. 

EuGH, Urteil vom 4. Juli 2023 – C-252/21 –, juris Rn. 117). Davon ausgehend kann erst Recht die 

rein „präventive“ Speicherung und Individualisierung personenbezogener Daten nicht gemäß Art. 

6 Abs.1 f) DSGVO gerechtfertigt sein.

Soweit die Beklagte geltend macht, die Speicherung der Off-Site-Daten sei zu nicht näher erläu-

terten „Sicherheits- und Integritätszwecken“ notwendig, trägt sie damit zum Tatbestandsmerkmal 

des berechtigten Interesses nicht mit der erforderlichen Substanz vor (so auch LG Stuttgart, Ur-

teil vom 5. Februar 2025 – 27 O 190/23 –, juris Rn. 85; LG Lübeck, Urteil vom 10. Januar 2025 – 

15 O 269/23 –, juris Rn. 130).

b. Löschung

Darüber hinaus steht der Klagepartei aus Art. 17 Abs. 1 d) DSGVO ein Anspruch auf Löschung 

zu.

Nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO hat die betroffene Person gegen den Verantwortlichen einer Daten-

verarbeitung u. a. einen Anspruch auf unverzügliche Löschung der sie betreffenden personenbe-

zogenen Daten, wenn sie ihre Einwilligung widerruft, auf die sich die Verarbeitung stützt und es 

an einer anderen Rechtsgrundlage dafür fehlt (Art. 17 Abs. 1 b) DSGVO) oder die Verarbeitung 

unrechtmäßig erfolgte (Art. 17 Abs. 1 d) DSGVO).
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Diese Voraussetzungen liegen hier vor.

aa. Die Klagepartei ist tatsächlich durch eine Verarbeitung der im Klagantrag zu 1. aufgeführten 

personenbezogenen Daten betroffen (siehe oben). 

bb. Die Beklagte ist in Bezug auf die Erhebung, Übermittlung, Speicherung, Individualisierung und 

Weiterleitung der personenbezogenen Daten der Klagepartei „Verantwortlicher“ im Sinne der Art. 

4 Nr. 7, 26 Abs. 1 Satz 1 DSGVO (siehe oben).

cc. Diese Datenverarbeitung erfolgte auch rechtswidrig (siehe oben).

c. Anonymisierung

Soweit anstelle des berechtigten Löschungsverlangens die vollständige Anonymisierung der die 

Klagepartei betreffenden personenbezogenen Daten zur Wahl der Beklagten gestellt wird, folgt 

ein solcher Anspruch entweder als spezielle Form der Löschung unmittelbar aus Art. 17 Abs. 1 

DSGVO (so Herbst in: Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG, 4. Auflage 2024, Art. 17 Rn. 39a; LG 

Münster, Urteil vom 29. Januar 2025 – 4 O 241/23 –, S. 16) oder als Einschränkung der Verarbei-

tung aus Art. 18 Abs. 1 b) DSGVO (so LG Aachen, Urteil vom 21. November 2024 – 12 O 470/23 

–, S. 12; LG Ellwangen (Jagst), Urteil vom 27. Februar 2025 – 2 O 222/24 –, S. 34; LG Landau, 

Versäumnisurteil vom 26. Februar 2024 – 2 O 239/23 –, S. 14; LG Mainz, Urteil vom 25. Februar 

2025 – 9 O 14/24 –, S. 12; LG München I, Urteil vom 27. Januar 2025 – 6 O 14304/23 –, S. 20).

e. Schadensersatz

aa. Angesichts der rechtswidrigen Datenverarbeitung steht der Klagepartei zumindest gemäß 

Art. 82 Abs. 1 DSGVO ein Schadensersatzanspruch in Höhe von 2.000,00 EUR gegen die Be-

klagte zu. 

(1) Der Schadensersatzanspruch besteht dem Grunde nach.

Nach Art. 82 Abs. 1 DSGVO hat jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO ein 

materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, Anspruch auf Schadenersatz gegen den 

Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter. Wie der Gerichtshof der Europäischen Uni-

on (im Folgenden: EuGH) in mittlerweile gefestigter Rechtsprechung entschieden hat, muss ein 

auf diese Vorschrift gestützter Schadensersatzanspruch drei kumulative Voraussetzungen erfül-

len: Es muss eine Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verstoß gegen Bestimmungen 

der DSGVO erfolgt, der betroffenen Person ein (materieller oder immaterieller) Schaden entstan-

den und ein Kausalzusammenhang zwischen der rechtswidrigen Verarbeitung und diesem Scha-
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den gegeben sein (vgl. EuGH, Urteil vom 4. Mai 2023 – C-300/21 –, juris Rn. 32 und 36; Urteil 

vom 14. Dezember 2023 – C-340/21, Rn. 77; Urteil vom 21. Dezember 2023 – C-667/21 –, Rn. 

90; Urteil vom 25. Januar 2024 – C-687/21 –, Rn. 58; Urteil vom 11. April 2024 – C-741/21 –, Rn. 

34; Urteil vom 20. Juni 2024 – C-590/22 –, Rn. 22). Die Darlegungs- und Beweislast für das Vor-

liegen dieser Voraussetzungen trifft die Person, die auf Grundlage des Art. 82 DSGVO einen 

Schadensersatzanspruch geltend macht (vgl. BGH, Urteil vom 18. November 2024 – VI ZR 10/24 

–, juris Rn. 21).

Diese Voraussetzungen sind gegeben.

(1.1) Die Beklagte hat gegen die DSGVO verstoßen, indem sie unrechtmäßig Daten verarbeitet 

hat (siehe oben).

(1.2) Der Klagepartei ist hierdurch ein erstattungsfähiger immaterieller Schaden entstanden.

Der Begriff des immateriellen Schadens ist in Ermangelung eines Verweises in Art. 82 Abs. 1 

DSGVO auf das innerstaatliche Recht der Mitgliedstaaten autonom unionsrechtlich zu definieren 

(st. Rspr., vgl. EuGH, Urteil vom 20. Juni 2024 – C-590/22 –, juris Rn. 31; Urteil vom 25. Januar 

2024 – C-687/21 –, juris Rn. 64; Urteil vom 4. Mai 2023 – C-300/21 –, juris Rn. 30 und 44). In die-

sem Zusammenhang hat der EuGH in seiner jüngeren Rechtsprechung mehrfach klargestellt, 

dass schon der kurzzeitige Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten einen immateri-

ellen Schaden darstellen kann, ohne dass dieser Begriff des "immateriellen Schadens" den Nach-

weis zusätzlicher spürbarer negativer Folgen erfordert (vgl. nur EuGH, Urteil vom 4. Oktober 

2024 – C-200/23 –, juris Rn. 145 und 156; Urteil vom 20. Juni 2024 – C-590/22 –, juris Rn. 33).

Danach begründet die streitgegenständliche rechtswidrige Speicherung und Individualisierung der 

mittels der Meta Business Tools übermittelten personenbezogenen Daten der Klagepartei einen 

immateriellen Schaden in Form eines Kontrollverlusts. Denn die Beklagte hat einen Vielzahl von 

Daten der Klagepartei ohne deren Willen und ohne deren Zugriffs- oder Einwirkungsmöglichkeit 

erhalten, um diese nach eigenem Gutdünken weiterzuverwerten (so auch LG Mainz, Urteil vom 

25. Februar 2025 – 9 O 14/24 –, S. 12 f.; LG Münster, Urteil vom 29. Januar 2025 – 4 O 241/23 –, 

S. 18; LG Stuttgart, Urteil vom 5. Februar 2025 – 27 O 190/23 –, juris Rn. 91).

(2) Jedoch ist der Schadensersatzanspruch nur in Höhe von 2.000,00 EUR gerechtfertigt, so 

dass die darüber hinausgehende Klage abzuweisen ist.

Die DSGVO enthält keine Bestimmung über die Bemessung des aus Art. 82 Abs. 1 DSGVO ge-

schuldeten Schadensersatzes, insbesondere können aufgrund des unterschiedlichen Zwecks 
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der Vorschriften nicht die in Art. 83 DSGVO genannten Kriterien herangezogen werden (vgl. 

EuGH, Urteil vom 4. Oktober 2024 – C-507/23 –, juris Rn. 39 ff.; Urteil vom 11. April 2024 – 

C-741/21 –, juris Rn. 57 und 62). Vielmehr richtet sich die Bemessung entsprechend dem Grund-

satz der Verfahrensautonomie – wenngleich mit mehreren aus dem Unionsrecht folgenden Ein-

schränkungen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 18. November 2024 – VI ZR 10/24 –, juris Rn. 94 ff.) – 

nach den innerstaatlichen Vorschriften über den Umfang der finanziellen Entschädigung (vgl. 

EuGH, Urteil vom 11. April 2024 – C-741/21 –, juris Rn. 58; Urteil vom 25. Januar 2024 – 

C-687/21 –, juris Rn. 53; Urteil vom 21. Dezember 2023 – C-667/21 –, juris Rn. 83 und 101). In 

Deutschland ist somit insbesondere die Verfahrensvorschrift des § 287 ZPO anzuwenden (vgl. 

BGH, a. a. O., Rn. 93 m. w. N.).

Ist nach den Feststellungen des Gerichts ein Schaden – hier in Form eines Kontrollverlusts an 

personenbezogenen Daten – gegeben, ist bei dessen Schätzung insbesondere die Sensibilität 

der konkret betroffenen personenbezogenen Daten, deren typischerweise zweckgemäße Ver-

wendung, die Art und Dauer des Kontrollverlusts und die Möglichkeit der Wiedererlangung der 

Kontrolle in den Blick zu nehmen (vgl. BGH, a. a. O., Rn. 99).

Bei Anwendung dieser Maßstäbe hält die Kammer in der Gesamtschau nur einen Schadenser-

satz in Höhe von 2.000,00 EUR für billig und angemessen. 

Dabei hat die Kammer zwar u. a. die Vielzahl der betroffenen Daten und deren Betroffenheitsdau-

er, aber insbesondere auch berücksichtigt, dass der Klagepartei aufgrund der Datenschutzrichtli-

nie bekannt gewesen sein könnte, dass entsprechende Daten gesammelt und ggf. weitergege-

ben wurden (so auch LG Landau, Versäumnisurteil vom 26. Februar 2024 – 2 O 239/23 –, S. 16). 

Da die Klagepartei zudem bewusst davon abgesehen hat, konkrete Einzelheiten zu ihrem Nutzer-

verhalten im Internet offenzulegen, konnten besondere Umstände – vor allem eine Betroffenheit 

besonders sensibler Daten aus dem Kernbereich des Persönlichkeitsrechts der Klagepartei, da 

diese allenfalls theoretisch denkbar wäre – bei der Bemessung des Schadensersatzes keinen 

Niederschlag finden (so auch LG Mainz, Urteil vom 25. Februar 2025 – 9 O 14/24 –, S. 13).

bb. Aus § 823 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 1 und Art. 2 GG wegen einer Verletzung des all-

gemeinen Persönlichkeitsrechts kann die Klagepartei keinen weiteren Schadensersatzanspruch 

herleiten. Denn der Regelung des Art. 82 DSGVO kommt insoweit als abschließender Spezialre-

gelung eine Sperrwirkung gegenüber nationalem Recht zu.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth führt dazu in seinem Urteil vom 28. November 2024 – 6 O 

6188/23 –, auf Seite 30 wie folgt aus:
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„Zwar ist die Kontrolle über die eigenen Daten, etwa bei Fragen der Speicherung, über das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung gewährleistet, welches eine Ausprägung des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts darstellt, und wird im Rahmen der mittelbaren Drittwirkung als sonstiges 

Recht vom Schadensersatzanspruch des § 823 Abs. 1 BGB geschützt (Grüneberg, BGB, 82. 

Auflage, § 823 Rn. 132). Jedoch ist durch Art. 82 DSGVO eine einheitliche und abschließende An-

spruchsgrundlage für Schadensersatz bei personenbezogenen Daten geschaffen worden, die 

gegenüber dem nationalen Recht vorrangig ist (OLG Frankfurt vom 30.03.2023, Az. 16 U 22/22, 

juris Rn. 58f.). Dafür spricht schon ErwGr. 9 DSGVO, der von der Schaffung eines einheitlichen 

Schutzniveaus in der Union ausgeht. Der angestrebten Vollharmonisierung würde es entgegen-

laufen, wenn in den nationalen Rechtsordnungen unterschiedliche zusätzliche Schadensersatz-

ansprüche vorhanden wären, so dass der DSGVO insoweit eine Sperrwirkung zukommt 

(Laue/Nink/Kremer, Datenschutzrecht in der betrieblichen Praxis, 3. Auflage, § 13 Haftung, Sank-

tionen und Rechtsbehelfe Rn. 22). Dem steht auch nicht entgegen, dass ErwGr. 146 S. 3 DS-

GVO erklärt, dass der Schadensersatz nach DSGVO unbeschadet von Schadenersatzforderun-

gen aufgrund von Verstößen gegen andere Vorschriften des Unionsrechts oder des Rechts der 

Mitgliedstaaten gilt. Demnach bleiben zwar weitere Schadensersatzansprüche grundsätzlich er-

halten (Ehmann/Selmayr/Nemitz, DS-GVO, 3. Auflage, Art. 82 Rn. 11). Dazu zählt auch der allge-

meine Schadenersatzanspruch des deutschen Rechts auf Grundlage von § 823 Abs. 1 BGB 

i.V.m. Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG (Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts), der wei-

terhin anwendbar bleibt (Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, Art. 82 DS-

GVO Rn. 32). Dies bedeutet aber nicht, dass Schadensersatzansprüche, die gerade mit DS-

GVO-Verstößen begründet werden, mit anderen Anspruchsgrundlagen als Art. 82 DSGVO ver-

folgt werden könnten. Dies dürfte daher im Übrigen auch der Einordnung von DSGVO – Normen 

als Schutzgesetz im Sinne von § 823 Abs. 2 BGB entgegenstehen (Borges/Keil, Big Data, 1. Auf-

lage, § 7 Haftung für Daten und Analysen Rn. 267).“

Das Landgericht Lübeck ergänzt diese Ausführungen in seinem Urteil vom 10. Januar 2025 – 15 

O 269/23 –, juris unter Rn. 160 wie folgt:

„[...] Überzeugend sind die obigen Ausführungen insbesondere auch deshalb, weil der Schadens-

ersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. Art. 1, 2 GG in seiner Genese überhaupt erst entwi-

ckelt wurde, um Betroffene über das vom Bundesverfassungsgericht zuerkannte Grundrecht auf 

informationelle Selbstbestimmung vor intransparenter Verarbeitung oder Nutzung seiner perso-

nenbezogenen Daten zu schützen, mithin eine im deutschen Recht ansonsten bestehende 

Rechtsschutzlücke zu schließen (vgl. hierzu insb. auch BeckOGK/T. Hermann, 1.11.2024, BGB 

§ 823 Rn. 1285). Eine derartige Rechtsschutzlücke besteht nach Gültigkeit des Art. 82 Abs. 1 
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DSGVO jedoch nicht mehr, da dieser den Anspruch erhebt, sämtliche materiellen und immateri-

ellen Schäden zu schließen. Es muss daher im Anwendungsbereich des Art. 82 DSGVO zum 

Ersatz immaterieller Schäden nicht mehr auf den Anspruch auf Geldentschädigung zurückgegrif-

fen werden, der sich aus dem Schutzauftrag der Art. 2 Abs. 1 GG, Art. 1 Abs. 1 GG ergibt (a.a.O., 

Rn. 1287).“

Die Argumentationen beider Landgerichte macht sich die Kammer nach Prüfung vollumfänglich 

zu eigen.

f. Freistellung

Da die Kosten einer erforderlichen und zweckmäßigen außergerichtlichen Rechtsverfolgung auch 

für einen Schadensersatzanspruch aus Art. 82 Abs. 1 DSGVO ersatzfähig sind (vgl. BGH, Urteil 

vom 18.11.2024 – VI ZR 10/24, NJW 2025, 298 Rn. 79 f), kann die Klagepartei hier als Nebenfor-

derung die Freistellung von vorgerichtlichen Rechtsanwalts auf Grundlage desjenigen Gegen-

standswerts fordern, der ihrer berechtigten Klageforderung entspricht (vgl. nur BGH, Urteil vom 

18. Juli 2017 – VI ZR 465/16 –, juris Rn. 7 m. w. N.).

aa. Die vorgerichtliche anwaltliche Tätigkeit waren zur Wahrnehmung der Rechte der Klagepartei 

erforderlich und zweckmäßig.

Maßgeblich ist an dieser Stelle die ex-ante-Sicht einer vernünftigen, wirtschaftlich denkenden Per-

son in der Situation des Geschädigten, wobei keine nach der ständigen höchstrichterlichen 

Rechtsprechung überzogenen Anforderungen zu stellen sind (vgl. nur BGH, Urteil vom 22. Sep-

tember 2022 – VII ZR 786/21 –, juris Rn. 21 m. w. N.). Da es sich vorliegend nicht um einen ein-

fach gelagerten Schadensfall handelte, bei dem die Haftung der Beklagten nach Grund und Höhe 

aus der Sicht des Geschädigten von vornherein unzweifelhaft gewesen wäre, durfte sich die Kla-

gepartei schon für die erstmalige Geltendmachung seines Schadens gegenüber der Beklagten 

anwaltlicher Hilfe bedienen (vgl. BGH, Urteil vom 29. Oktober 2019 – VI ZR 45/19 –, juris Rn. 21 ff. 

m. w. N.).

bb. Dementsprechend sind für die vorprozessuale Tätigkeit der jetzigen Prozessbevollmächtigten 

der Klagepartei Rechtsanwaltskosten im Umfang einer 1,3 Geschäftsgebühr aus einem Gegen-

standswert von 7.000,00 EUR nebst einer Post- und Telekommunikationspauschale von 20,00 

EUR zuzüglich 19 % Umsatzsteuer, mithin insgesamt 713,76 EUR brutto, freistellungsfähig.

Der Umstand, dass die Klagepartei insoweit keine Gebührenrechnung seiner Prozessbevoll-

mächtigten vorgelegt, sondern die Forderung lediglich in der Klageschrift berechnet, steht nicht 
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entgegen. Ein Befreiungsanspruch gemäß § 257 BGB setzt die Erteilung einer Rechnung nicht 

voraus: Da die zu ersetzende Aufwendung in der Eingehung einer Verbindlichkeit besteht, kann 

der Ersatzberechtigte vielmehr schon Befreiung von der lediglich übernommenen, aber noch 

nicht erfüllten Pflicht verlangen (vgl. nur OLG Hamm, Urteil vom 3. September 2013 – 4 U 58/13 

–, juris Rn. 24; OLG Oldenburg, Urteil vom 21. März 2012 – 3 U 69/11 –, juris Rn. 67).

II. Die Zinsforderung findet ihre Rechtfertigung in den §§ 286, 288 Abs. 1 BGB. Der bloße Vortrag 

der Beklagten, dass sie den Erhalt des klägerischen Schreibens nicht bestätigen könne, stellt 

nämlich kein Bestreiten des Zugangs des Schreibens vom 31.10.2023 durch die Beklagte dar. 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufi-

ge Vollstreckbarkeit ergibt sich aus den §§ 708 Nr. 11 Alt. 2, 709 Satz 1 und Satz 2, 711 ZPO.

Der Streitwert wird auf 7.000,00 EUR festgesetzt und ergibt sich wie folgt:

- Antrag zu 1 (Feststellung): 500,00 EUR,

- Antrag zu 2 (Unterlassung): 500,00 EUR,

- Antrag zu 3 (Unterlassung): 500,00 EUR,

- Antrag zu 4 (Löschung): 500,00 EUR und 

- Antrag zu 5 (Schadensersatz): 5.000,00 EUR.

Rechtsbehelfsbelehrung:

 

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelas-
sen hat.

Die Beschwerde ist binnen sechs Monaten bei dem

Landgericht Berlin II
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

einzulegen. 

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen 
Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mit-
teilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss 
mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genann-
ten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist 
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